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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) 
 

1. Allgemeines 
Der Begriff Schilliger Holz steht für die wirtschaftliche Einheit der fünf 
rechtlich getrennten Firmen Schilliger Holz AG, Schilliger Holzindustrie 
AG, Schilliger Sägewerk AG, Schilliger Bois SAS und Lignatherm AG. 
Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteile sämtli-
cher zwischen den fünf genannten Firmen und ihren Kunden abge-
schlossenen Verträge, in denen auf diese AVB verwiesen wird, über 
das gesamte Verkaufssortiment. Abweichende Bedingungen bedürfen 
der schriftlichen Form. 

 
2. Preise 
Sämtliche Preislisten sind freibleibend. Die kurzfristige Anpassung der 
Preise an veränderte Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung 
bleibt vorbehalten. Die aktuellen Preislisten ersetzen alle bisherigen. 
Kleinmengen unter Fr. 500 Warenwert unterliegen speziellen Bedin-
gungen. Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen. 

 
3. Mengenabweichung 
Die Bestellmenge wird bestmöglichst eingehalten. Produktionsbe-
dingte Überlieferungen in kleinem Ausmass gehen ohne spezielle Ver-
einbarung zulasten des Bestellers. 

 
4. Lieferkonditionen 
Abgeholt ab Werkplatz Küssnacht / Perlen inkl. Staplerverlad. Trans-
porte werden unabhängig der gelieferten Menge nach Destination (Lie-
ferort) verrechnet. Der Ablad erfolgt bauseits oder gegen Verrechnung 
der Anzahl Hübe. Wartezeiten werden nach Stunden verrechnet. Mon-
tagehilfen sind nur beschränkt möglich und werden nach Aufwand ver-
rechnet. Für Zwischenablade auf verschiedene Baustellen werden 
Zwischenablade verrechnet. Kosten für Spezialfahrzeuge und Sonder-
bewilligungen gehen zu Lasten des Bestellers, auch wenn sie in der 
Offerte nicht erwähnt sind. Die Zufahrt für Fahrzeuge bis 2.50 m Breite 
muss gewährleistet sein. 

 
5. Liefertermine 
Die Liefertermine werden so genau wie möglich mitgeteilt und sind un-
verbindlich. Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Termi-
nen sind ausgeschlossen. Kosten für vom Besteller verursachte Lie-
ferverschiebungen, die später als 3 Tage vor Produktionsstart eintref-
fen, werden ohne vorgängige Ankündigung in Rechnung gestellt. 

 
6. Liefereinstellung 
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann 
Schilliger Holz vorbehältlich weitergehender Ansprüche jegliche weite-
ren Lieferungen an den Kunden einstellen. 

 
7. Transporthaftung 
Die Ware reist stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 

 
8. Beratung 
Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und von 
unserem Personal erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Re-
gel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer, 
physischer oder chemischer Beanspruchungen. Sie entsprechen un-
seren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf Fälle, wie sie in 
der Praxis häufig vorkommen. Statische Bauteilbemessungen werden 
gegen Aufwandverrechnung zur Verfügung gestellt. Die in Offerten er-
wähnten Querschnitte beruhen auf Vordimensionierungen und ohne 
Berücksichtigung von Anschlüssen. Vor der Ausführung ist die Dimen-
sionierung nochmals zu prüfen. Abbundarbeiten und Zuschnitte wer-
den aufgrund von Plänen des Unternehmers ausgeführt. Die Planun-
terlagen sind uns in Form von Cadwork- oder dxf-Files rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. Fehlende Planunterlagen werden gegen Auf-
wandentschädigung erstellt und zur Kontrolle dem Auftraggeber zuge-
stellt. Fehlerhafte Abbundarbeiten aufgrund von nicht erkannten 
Planfehlern gehen zu Lasten des Käufers. 

 
9. Qualitätsbestimmungen 
Das Holz für die Produktepalette der Schilliger Holz wird vom Rundholz 
bis zum fertigen Produkt in eigenen Betrieben nach festgelegten Qua-
litätskriterien verarbeitet. Schilliger Holz setzt voraus, dass der Kunde 
diese Qualitätskriterien und die spezifischen Merkblätter kennt. 
 

10. Reklamationen / Gewährleistung, Verjährung 
Mängel sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens aber innerhalb 
von 8 Tagen und vor deren Verarbeitung oder Montage, geltend zu 
machen. Nach dieser Frist gilt die Ware hinsichtlich erkennbarer Män-
gel als angenommen. Verdeckte Mängel sind sofort nach Entdeckung 
zu rügen. Liegt keine von Schilliger rechtsgültig unterzeichnete anders-
lautende Vereinbarung vor, gilt 1 Jahr Gewährleistungs- und Verjäh-
rungsfrist ab Lieferdatum. Die Gewährleistung für oberflächenbehan-
delte Produkte erlischt, sofern der Kunde die vom Farblieferanten emp-
fohlenen Behandlungen und Unterhaltsarbeiten unterlässt, die Ober-
flächen beschädigt oder überbeansprucht. 

 
11. Ansprüche bei Mängeln 
Sind Mängel vorhanden, verpflichtet sich Schilliger Holz, diese entwe-
der innerhalb angemessener Frist zu beheben oder andere, mängel-
freie Ware zu liefern. Mängelbehebungen durch den Kunden mit Kos-
tenfolge für die Schilliger Holz dürfen erst nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter erfolgen. Stundenansätze und Kosten-
dach müssen vor der Mängelbehebung schriftlich festgelegt werden. 
Schilliger Holz behält sich das Recht vor, Mängel selber oder durch 
Dritte beheben zu lassen. Für solche Arbeiten ist Schilliger Holz die 
erforderliche Zeitspanne für die Behebung zur Verfügung zu stellen. 
Ohne Berücksichtigung dieser Vorbehalte werden allfällige Forderun-
gen abgelehnt oder nach unseren Berechnungen vergütet. 

 
12. Ausschluss weitergehender Haftung 
Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle 
Ansprüche des Kunden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie ge-
stellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Ins-
besondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf 
Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt 
vom Vertrag ausgeschlossen, sofern der Kunde Schilliger Holz nicht 
Absicht oder grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann. In keinem Fall be-
stehen Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Schäden an 
angrenzenden Bauteilen, entgangenem Gewinn sowie von anderen 
mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Die Haftung für Hilfsperso-
nen ist ausgeschlossen. 

 
13. Warenrücknahme 
In der Regel wird keine Ware zurückgenommen. Im Ausnahmefall wird 
unbeschädigte und nicht weiterverarbeitete Ware zurückgenommen 
und der Preis rückvergütet, dies jedoch unter Abzug von 20% Verwal-
tungskosten. Sonderanfertigungen und oberflächenbehandelte Waren 
werden nicht zurückgenommen. 

 
14. Zahlungsbedingungen 
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist die Rechnung innerhalb von 
30 Tagen ab Fakturadatum netto zu begleichen. Unberechtigte Skon-
toabzüge werden nachbelastet. Erfolgt die Zahlung nicht innert 30 Ta-
gen, belasten wir einen Verzugszins in Höhe des für Schilliger Holz 
gültigen Bank-Kontokorrent-Zinssatzes der Schwyzer Kantonalbank. 
Für den Fall, dass Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden ent-
stehen, behält sich Schilliger Holz vor, Sicherheiten oder Vorauszah-
lungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der 
Kunde daraus Schadenersatzansprüche erheben kann. 

 
15. Eigentumsvorbehalt 
Schilliger Holz behält sich das Eigentumsrecht an der Lieferung bis zu 
ihrer vollständigen Zahlung vor und ist berechtigt, den Eigentumsvor-
behalt ohne weitere Mitwirkung des Kunden im Register eintragen zu 
lassen. Durch Verarbeitung der gelieferten Ware zu einer neuen Sache 
erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht. 
 
16. Gerichtsstand, Copyright 
Gerichtsstand für jede Art von Verfahren ist für beide Parteien Küss-
nacht am Rigi. Es gilt Schweizer Recht. Alle aufgeführten Waren- und 
Produktionsbezeichnungen unterliegen den gesetzlichen Copyright-
Bestimmungen. 

 


